
     



     



     

     



Kostengutsprachen 

Sofern der/die Bewohner*in die Kosten für die Dienstleistungen / Auslagen nicht mit dem verfügbaren Guthaben finanzieren kann, wird vorgängig eine Kostengutsprache bei der BeistandschaŌ i.d.R. durch die 
Bezugsperson eingeholt. 


